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Bitumen-Voranstrich A 200 
 
 

Produktbeschreibung 
 
Bitumen-Voranstrich ist ein lösungsmittelhaltiger Grundanstrich, hergestellt aus Normbitumen unter 
Verwendung ausgewählter organischer Lösungsmittel. 

 
Anwendungsgebiete: 
Bitumen-Voranstrich dient zur Staubbindung und Haftvermittlung für den nachfolgenden Auftrag 
von bituminösen Bautenschutzstoffen, wie Isolier-, Siloanstrich, Kaltkleber und 
Betonfugenvergussmassen. Das Produkt ist auch geeignet als Grundanstrich für die weitere 
Verarbeitung von Bitumen-, Dach- und Schweißbahnen. 

 
Verarbeitung: 
Bitumen-Voranstrich mittels Handbürste, Dachdeckerbürste, Rolle oder Spritzgerät auf trockenen, 
sauberen und fettfreien Untergrund auftragen. In der Regel genügt ein einmaliger Auftrag. Vor 
Folgeanstrichen muss der Voranstrich vollständig durchgetrocknet sein. Die nachfolgenden 
Anstriche bzw. Beschichtungen sollten möglichst nach 2 Tagen erfolgen. Bei Verarbeitung in 
geschlossenen Räumen für gute Be- und Entlüftung sorgen. 

 
Das Produkt nicht bei offener Flamme verarbeiten! 
 
Technische Daten: 
Der Eignungsnachweis der physiologischen Unbedenklichkeit für den genannten 
Anwendungszweck liegt vom staatlichen Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsamt vor. 

 
Verarbeitungstemperatur: 
Die beste Verarbeitungstemperatur beträgt +10 °C bis +25 °C.  

 
Trockenzeit: 
Ca. 3 Stunden, gut durchtrocknen lassen, hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen 
verlängern die Trockenzeit. 

 
Lagerung: 
Im original verschlossenen Gebinde 1 Jahr. 
Nicht frostempfindlich. 

 
Verbrauch:  Für einen Anstrich ca. 0,2- 0,3 l/m² je nach Untergrund. 

 
Gebindegrößen: 5 / 10 / 30 / und 200 Liter. 

 
 
Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und 
Verfahren befreit. 


